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TARMED: Geltungsbereich

 TARMED („tarif médical“) ist der gesamtschweizerisch 

einheitliche Einzelleistungstarif für ärztliche Leistungen.

 Er gilt im ambulanten Bereich für die Vergütung von 

diagnostischen und therapeutischen Einzelleistungen. 

 TARMED gilt konkret für folgende Leistungserbringer (unter der 

Bedingung, dass nach Einzelleistungstarif abgerechnet wird):

 Ärzte und Ärztinnen in der freien Praxis

 Einrichtungen, die der ambulanten Krankenpflege durch 

Ärzte und Ärztinnen dienen

 Spitalambulatorien
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 TARMED besteht aus einer Tarifstruktur mit rund 4500 

Leistungspositionen.

 Jede Leistung ist mit Taxpunkten (TP) bewertet.

 Die TP ergeben sich aus einer ärztlichen Leistung (AL) und 

einer technischen Leistung (TL).

 Mit der AL wird die Arbeit des Arztes am Patienten abgegolten.

 Mit der TL wird die zur Leistungserbringung erforderliche 

Infrastruktur (inkl. nicht-ärztliches Personal) entschädigt. 

 Die Summe aus den TP der AL und den TP der TL multipliziert 

mit dem jeweiligen sog. Taxpunktwert (TPW) ergibt den Tarif 

der Leistungsposition in Franken. 
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 Beispiel einer Leistungsposition: 

AL = 9.57 TP; TL= 8.19 TP  AL+TL = 17.76 TP

TPW = z.B. Fr. 0.89  (AL +TL) x TPW = Fr. 15.806
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Tarifposition Version: 01.10.2014: 01.08_BR

00.0010 >>

Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)

quant. Dignität qual. Dignität Sparte
Anästhesie-

Risikoklasse

FMH 5 Alle Sprechzimmer -

AL (inkl. Assistenz) Assistenz
Dotation 

Assistenz

Leistung 

i.e. Sinne 

Vor- und 

Nachbearb.
Bericht

Leistungsbez. 

ärztl. Zusatzzeit

9.57 TP - - 5 min. - - -

TL

8.19

Raumbelegung 

5 min. 

Wechsel

-
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 Basisgleichung AL:
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Assistenz) (ev.   Minutage  
tätProduktivi itszeit Jahresarbe

aktor  Dignitätsf nkommen Referenzei 





AL
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 Minutage: normativ benötigte Zeit der Leistung (  effektive Zeit)

 Referenzeinkommen: CHF 207’000

 Dignitätsfaktoren:

 Jahresarbeitszeit: 115'200 Minuten

 Produktivität: Spanne von 45 bis 100 Prozent (z.B. Produktivität 

Grundkonsultation = 85%)

 Assistenz: Bei denjenigen Leistungen, welche eine 

medizinische Assistenz benötigen.

 Dignität Faktor 

FMH 5 0.905 

FMH 6 1.0436 

FMH 7 1.086 

FMH 8 1.3046 

FMH 9 1.4785 

FMH 10 2.2625 

FMH 12 2.2625 
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 Ermittlung TL insbesondere nach sog. Kostenmodellen

 Modell enthält die zugrunde gelegten direkt und indirekt 

anfallenden Kosten für die Raumbenutzung, für 

Materialaufwand und auch für die Entlöhnung der Mitarbeiter/-

innen pro Leistungsminute für verschiedene Sparten (d.h. 

Leistungsorte, wie zum Beispiel Sprechzimmer, OP-Saal usw.).

 Modell GRAT: Arztpraxen sowie dessen Grundlage Modell 

KOREG und ROKO; Modell INFRA: Spitäler

 Die Kostenmodelle wurde von den Tarifpartnern mit der 

Begründung, dass diese ihr Eigentum seien und als 

Betriebsgeheimnis betrachtet werden, dem Bundesrat nicht zur 

Kenntnis gebracht.
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Quelle: EFK Bericht 2010, Seite 26.


